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Kapitel 1

Einleitung

Die Auswirkungen eines Betriebsübergangs auf zeitdynamische Bezugnahme-
klauseln sind Gegenstand mehrerer – zum Teil höchst umstrittener – Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofs1 und des Bundesarbeitsgerichts2 und 
werden im rechtswissenschaftlichen Schrifttum seit Jahren kontrovers disku-
tiert.3 Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob der Erwerber eines Betriebs an 
eine zwischen Veräußerer und Arbeitnehmer arbeitsvertraglich vereinbarte 
zeitdynamische Bezugnahme auf einen Tarifvertrag gebunden ist, oder ob der 
Verweisungsklausel nach dem Übergang nur noch statische Wirkung zukommt. 
Die Komplexität dieser Materie ergibt sich zum einen aus dem Zusammentref-
fen der Fragen der Auslegung der Bezugnahmeklausel und ihres Übergangs auf 
den Betriebserwerber und zum anderen aus der Vielzahl der betroffenen Rechts-
ebenen. Relevant sind neben den Vorgaben des deutschen Rechts die Betriebs-
übergangsrichtlinie RL 2001/23/EG4 und die Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union (GRCh)5 sowie die Europäische Menschenrechtskonvention des 
Europarats (EMRK)6.

Die europarechtlichen Vorgaben haben durch die Entscheidungen des Euro-
päischen Gerichtshofs in den Rechtssachen Werhof aus dem Jahr 20067 und 
Alemo-Herron aus dem Jahr 20138 in der deutschen Rechtswissenschaft viel 

1 EuGH v. 09.03.2006, C-499/04 [Werhof], Slg. 2006, I-2397; EuGH v. 18.07.2013, 
C-426/11 [Alemo-Herron], NZA 2013, 835; EuGH v. 27.04.2017, C-680/15, C-681/15 
[Asklepios], NZA 2017, 571.

2 BAG v. 22.10.2008, 4 AZR 793/07, NZA 2009, 323; BAG v. 23.09.2009, 4 AZR 331/08, 
NZA 2010, 513; BAG v. 17.06.2015, 4 AZR 61/14 (A), NZA 2016, 373.

3 Eylert/Schinz, RdA 2017, 140; Jacobs/Frieling, EuZW 2013, 737; Lobinger, NZA 2013, 
945; Melot de Beauregard, NJW 2006, 2522; Thüsing, NZA 2006, 473; Willemsen/Grau, 
NJW 2014, 12, jeweils m. w. N.

4 Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12.03.2001 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Über-
gang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen, Abl. 2001 Nr. L 
82, S.  16.

5 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Abl. 2016 Nr. C 202, S.  389.
6 Europäische Menschenrechtskonvention vom 04.11.1950, ETS No.005.
7 EuGH v. 09.03.2006, C-499/04 [Werhof], Slg. 2006, I-2397.
8 EuGH v. 18.07.2013, C-426/11 [Alemo-Herron], NZA 2013, 835.
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Aufmerksamkeit erfahren.9 Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs sah sich das Bundesarbeitsgericht 2015 in der Rechtssache Asklepios 
zu einer Vorlage an den EuGH veranlasst.10 Am 27. April 2017 erging die mit 
Spannung erwartete11 Entscheidung des Gerichtshofs12. Die vorliegende Disser-
tation befasst sich mit dieser europarechtlichen Dimension der Wirkung arbeits-
vertraglicher Bezugnahmeklauseln beim Betriebsübergang. Es soll untersucht 
werden, welche Vorgaben das europäische Recht für die Behandlung von zeit-
dynamischen arbeitsvertraglichen Verweisungsklauseln im Fall eines Betriebs-
übergangs macht und ob sich die aktuelle deutsche Rechtslage mit diesen Vor-
gaben vereinbaren lässt. Damit soll zum Verständnis der europarechtlichen 
Hintergründe beigetragen werden.

§  1 Einführung

I. Bezugnahmeklauseln

Die Mehrheit der in Deutschland abgeschlossenen Arbeitsverträge enthält keine 
vollständig ausformulierte Regelung sämtlicher Arbeitsbedingungen, sondern 
verweist im Wege einer Vertragsklausel auf den Inhalt eines Tarifvertrags.13 
Mittels solcher Bezugnahme- oder Verweisungsklauseln findet der Tarifvertrag 
unabhängig von der Tarifgebundenheit der Arbeitsvertragsparteien auf schuld-
rechtli cher Ebene Anwendung im Arbeitsverhältnis.14 Dadurch weisen die 
grundsätzlich dem Vertragsrecht zuzuordnenden Bezugnahmeklauseln viele 
Berührungspunkte mit dem Kollektivrecht auf. Gerade diese Überschneidung 
der individuellen und der kollektiven Rechtsebene macht eine genaue Betrach-
tung der Auslegung und Wirkung von Bezugnahmeklauseln erforderlich. 

9 Buschmann, AuR 2006, 204; Hartmann, EuZA 2015, 203; Latzel, RdA 2014, 110; Nico-
lai, DB 2006, 670; Sagan, ZESAR 2016, 116, jeweils m. w. N.

10 BAG v. 17.06.2015, 4 AZR 61/14 (A), NZA 2016, 373; BAG v. 17.06.2015, 4 AZR 95/14 
(A), BeckRS 2016, 66970.

11 Junker, EuZA 2016, 428, 440 f.; Hanau, AuR 2016, 159; Kerwer, ZfA 2017, 37, 121; 
Klein, NZA 2016, 410; Sagan, ZESAR 2016, 116; Scharff, DB 2016, 1315; Wiedemann, BB 
2016, 1400, 1402 f.

12 EuGH v. 27.04.2017, C-680/15, C-681/15 [Asklepios], NZA 2017, 571.
13 Eine von Preis durchgeführte Auswertung von 883 Arbeitsverträgen aus den Jahren 

1988 bis 1989 ergab, dass ca. 90 % der untersuchten Arbeitsverträge eine Verweisung auf 
einen Tarifvertrag enthielten, Preis, Grundfragen der Vertragsgestaltung, S.  62; Preis/Preis, 
Der Arbeitsvertrag, 4. Auflage, I B Rn.  4, 25. Henssler/Heiden, RdA 2004, 241, 242, Fn.  1, 
schätzen, dass bis zu 84 % der deutschen Arbeitsverträge Bezugnahmeklauseln enthalten.

14 BAG v. 18.03.2009, 4 AZR 63/08, NZA 2009, 1028, Rn.  27 ff.; ErfK/Franzen, §  3 TVG 
Rn.  32; Preis, Kollektivarbeitsrecht, Rn.  697; Waltermann, Arbeitsrecht, Rn.  94.
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Besondere Beachtung finden im rechtswissenschaftlichen Schrifttum soge-
nannte kleine dynamische Bezugnahmeklauseln, die auf einen bestimmten Ta-
rifvertrag in seiner jeweils gültigen Fassung verweisen, also in sachlicher Hin-
sicht statisch und in zeitlicher Hinsicht dynamisch ausgestaltet sind. Die Ausle-
gung dieser Klauseln ist seit langem Gegenstand von wissenschaftlichen 
Diskussionen auf der Ebene des nationalen Rechts.15 Diese betreffen insbeson-
dere die Frage, ob und unter welchen Umständen eine kleine dynamische Be-
zugnahmeklausel als Gleichstellungsabrede auszulegen ist. Im Gegensatz zu 
einer unbedingten zeitdynamischen Bezugnahme steht und fällt die zeitliche 
Dynamik der Klausel bei einer Gleichstellungsabrede mit der Tarifgebunden-
heit des Arbeitgebers. Ist der Arbeitgeber nicht mehr tarifgebunden, wandelt 
sich die Klausel in eine statische Verweisung. 

In der Vergangenheit nahm das BAG entgegen einer in der Literatur stark 
verbreiteten Ansicht eine solche Gleichstellungsabrede bei tarifgebundenen Ar-
beitgebern auch dann an, wenn dies nicht aus der Formulierung der Klausel 
hervorging, indem es auf die typischen Interessen – insbesondere des Arbeitge-
bers – beim Vertragsschlusses abstellte.16 Im Jahr 2007 vollzog das BAG dann 
einen bereits 2005 angekündigten Wandel seiner Rechtsprechung zur Ausle-
gung arbeitsvertraglicher Bezugnahmeklauseln.17 Nach der neuen Rechtspre-
chung sind dynamische Bezugnahmeklauseln nur dann als Gleichstellungsabre-
de auszulegen, wenn dies aus der Klausel selbst ersichtlich wird. Andernfalls 
liegt eine unbedingte zeitdynamische Verweisung vor.18

II. Bezugnahmeklauseln beim Betriebsübergang

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich dann, wenn kleine dynamische Be-
zugnahmeklauseln mit einem Betriebsübergang zusammentreffen. Die Frage, 
welche Wirkungen eine solche zeitdynamische Bezugnahmeklausel beim Be-
triebserwerber entfaltet, ist seit Jahren Gegenstand kontroverser Diskussio-
nen.19 Zentraler Aspekt ist dabei die Fortwirkung der zeitlichen Dynamik der 

15 Annuß, AuR 2002, 361; Hanau, NZA 2005, 489; Haußmann in: FS Schwerdtner, S.  89; 
Henssler/Heiden, RdA 2004, 241; Lingemann in: FS ARGE Arbeitsrecht im DAV, S.  71; Lo-
binger in: FS v. Hoyningen-Huene, S.  271; Schliemann, NZA-Sonderbeilage zu Heft 16/2003, 
3; Thüsing, NZA 2003, 1184, jeweils m. w. N.

16 BAG v. 04.09.1996, 4 AZR 135/95, NZA 1997, 271, 272; BAG v. 26.09.2001, 4 AZR 
544/00, NZA 2002, 634, 635 ff.; BAG v. 19.03.2003, 4 AZR 331/02, NZA 2003, 1207, 1207 f.

17 BAG v. 18.04.2007, 4 AZR 652/05, NZA 2007, 965. Angekündigt in BAG v. 14.12.2005, 
4 AZR 536/04, NZA 2006, 607.

18 BAG v. 18.04.2007, 4 AZR 652/05, NZA 2007, 965, Rn.  26; BAG v. 22.10.2008, 4 AZR 
793/07, NZA 2009, 323, Rn.  21.

19 Bepler, RdA 2009, 65; Franzen, EuZA 2014, 285; Hartmann, EuZA 2015, 203; Houben, 
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Klausel. Für den Arbeitnehmer stellt sich dabei die Frage, ob er auch nach dem 
Übergang aufgrund der Klausel an der weiteren Tarifentwicklung teilnimmt. 
Die Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs werden in Deutschland durch §  613a 
BGB geregelt. Im Fall eines Betriebsübergangs gehen vertragliche Bezugnah-
meklauseln nach §  613a Abs.  1 S.  1 BGB unverändert auf den Betriebserwerber 
über. Auf die Auslegung einer Klausel als unbedingte zeitdynamische Verwei-
sung oder als Gleichstellungsabrede hat der Betriebsübergang keine Auswir-
kungen.20 Allerdings wirkt sich die Auslegung der Klausel darauf aus, welcher 
Tarifvertrag nach dem Übergang einbezogen wird und ob auf diesen statisch 
oder dynamisch verwiesen wird. Beim Übergang einer Gleichstellungsabrede 
auf einen nicht tarifgebundenen Erwerber wirkt die Klausel nur statisch fort 
und verliert ihre Dynamik wie bei einem Austritt aus dem Arbeitgeberverband, 
da die Dynamik gerade durch die Tarifgebundenheit des Arbeitgebers bedingt 
ist.21 Damit kann ein Betriebsübergang mittelbar zu einem Verlust der zeitli-
chen Dynamik führen.

III. Europarechtliche Vorgaben

Die deutsche Betriebsübergangsnorm §  613a BGB dient der Umsetzung der Be-
triebsübergangsrichtlinie RL 2001/23/EG der Europäischen Union. Aus diesem 
Grund erlangt das europäische Recht besondere Bedeutung für die Frage der 
Auswirkungen eines Betriebsübergangs auf arbeitsvertragliche Bezugnahme-
klauseln. Art.  3 Abs.  1 RL 2001/23/EG bestimmt, dass die Rechte und Pflichten 
des Veräußerers aus einem zum Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeits-
vertrag oder Arbeitsverhältnis aufgrund des Betriebsübergangs auf den Erwer-
ber übergehen. Art.  3 Abs.  3 RL 2001/23/EG enthält eine begrenzte Verpflich-
tung des Erwerbers zur Aufrechterhaltung der in einem Kollektivvertrag ver-
einbarten Arbeitsbedingungen. Neben den Vorgaben der Richtlinie sind zudem 
die Grundrechte aus GRCh und EMRK zu beachten. Diese europarechtliche 
Dimension der arbeitsvertraglichen Bezugnahme auf einen Tarifvertrag ist bis-
lang nicht hinreichend geklärt worden und in höchstem Maße umstritten.22 An-

SAE 2007, 109; Jacobs in: FS Birk, S.  243; Jacobs/Frieling, EuZW 2013, 737; Klein, EuZA 
2014, 325; Naber/Krois, ZESAR 2014, 121; Thüsing, NZA 2006, 473; Willemsen/Grau, NJW 
2014, 12, jeweils m. w. N.

20 BAG v. 04.08.1999, 5 AZR 642/98, NZA 2000, 154, 155; BAG v. 29.08.2007, 4 AZR 
767/06, NZA 2008, 364, Rn.  19; BAG v. 22.04.2009, 4 AZR 100/08, NZA 2010, 41, Rn.  28; 
BAG v. 23.09.2009, 4 AZR 331/08, NZA 2010, 513, Rn.  16.

21 HMB/Grau, Tarifvertrag, Teil 15 Rn.  143 ff.
22 Vgl. BAG v. 17.06.2015, 4 AZR 61/14 (A), NZA 2016, 373, Rn.  23; Commandeur/Klei-

nebrink, BB 2014, 181, 185; Heuschmid, AuR 2013, 498, 500; Jacobs/Frieling, EuZW 2013, 


